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1. Abschnitt 

Allgemeine Bestimmungen 

1. Unterabschnitt 

Grundsätze, Aufgaben und Geltungsbereich 

Ziele 

§ 1. Die Universitäten sind berufen, der wissenschaftlichen Forschung und Lehre, der Entwicklung 
und der Erschließung der Künste sowie der Lehre der Kunst zu dienen und hiedurch auch verantwortlich 
zur Lösung der Probleme des Menschen sowie zur gedeihlichen Entwicklung der Gesellschaft und der 
natürlichen Umwelt beizutragen. Universitäten sind Bildungseinrichtungen des öffentlichen Rechts, die in 
Forschung und in forschungsgeleiteter akademischer Lehre auf die Hervorbringung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie auf die Erschließung neuer Zugänge zu den Künsten ausgerichtet 
sind. Im gemeinsamen Wirken von Lehrenden und Studierenden wird in einer aufgeklärten 
Wissensgesellschaft das Streben nach Bildung und Autonomie des Individuums durch Wissenschaft 
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vollzogen. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geht mit der Erarbeitung von Fähigkeiten 
und Qualifikationen sowohl im Bereich der wissenschaftlichen und künstlerischen Inhalte als auch im 
Bereich der methodischen Fertigkeiten mit dem Ziel einher, zur Bewältigung der gesellschaftlichen 
Herausforderungen in einer sich wandelnden humanen und geschlechtergerechten Gesellschaft 
beizutragen. Um den sich ständig wandelnden Erfordernissen organisatorisch, studien- und 
personalrechtlich Rechnung zu tragen, konstituieren sich die Universitäten und ihre Organe in 
größtmöglicher Autonomie und Selbstverwaltung. 
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